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A. Einführung

Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) war das durchschnittliche 
Organisierte Kriminalität (OK)-Potenzial1 der italienischen OK-Gruppierun-
gen 2021 mit 52,1 Punkten höher als das durchschnittliche OK-Potenzial aller 
im Jahr 2021 festgestellten OK-Gruppierungen, welches bei 41,2 Punkten 
lag.2 Hinzu kommt, dass die Anzahl der OK-Gruppierungen, die der italieni-
schen OK zugeordnet werden, 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 45,5 Pro-
zent angestiegen ist. Die Zahl der Tatverdächtigen hat sich laut BKA in diesem 
Zeitraum mehr als verdoppelt.3

Diese Statistiken zeigen einen deutlichen Trend. Allerdings sollten sie nicht 
dahingehend fehlinterpretiert werden, dass Organisierte Kriminalität in Form 
von italienischer Mafiakriminalität erst in jüngster Vergangenheit ihren Weg 
nach Deutschland gefunden hat. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die 
Strafverfolgungsbehörden zunehmend sensibilisiert sind und dieses Thema 
ernster nehmen als noch in der Vergangenheit. 

Laut BKA birgt Organisierte Kriminalität im Allgemeinen ein erhebliches 
Gefahren- und Bedrohungspotenzial für Staat und Gesellschaft. Sie agiert oft 
im Verborgenen und passt ihre modi operandi geschickt den sich ändernden 
Gegebenheiten an, um ihren Einflussbereich gezielt auszuweiten.4 Im Bun-
deslagebild 2022 heißt es: 

„Insgesamt wächst und verändert sich die Bandbreite der zu beobachtenden OK-
Phänomene durch neue Möglichkeiten der Tatbegehung sowie weitere, transnatio-
nale Entwicklungen stetig.“5

Diese Tendenz zeigt auch Auswirkungen auf politischer Ebene. Regelmäßig 
wird der „Kampf gegen das organisierte Verbrechen“ erklärt. Dabei werden 
Begrifflichkeiten wie „Clankriminalität“, „Rockerkriminalität“, „Mafia“ und 
„Terrorismus“ fast schon synonym verwendet. Gerade weil es sich bei Orga-
nisierter Kriminalität um ein weites Feld handelt, ist eine präzise Definition 

1  Das BKA errechnet das OK-Potenzial aus der Anzahl und Gewichtung bestimmter 
Indikatoren zur Erkennung OK-relevanter Sachverhalte. Mit dieser Methodik werden 
die Tatphasen Vorbereitung und Planung der Tat, Ausführung und Verwertung der 
Beute beurteilt.

2  Bundeskriminalamt, Organisierte Kriminalität – Bundeslagebild 2021, S. 19.
3  Bundeskriminalamt, Organisierte Kriminalität – Bundeslagebild 2021, S. 19.
4  Bundeskriminalamt, Organisierte Kriminalität – Bundeslagebild 2022, S. 7.
5  Bundeskriminalamt, Organisierte Kriminalität – Bundeslagebild 2022, S. 7.
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von signifikanter Bedeutung, um das Themenfeld zunächst begrifflich einzu-
grenzen und in einem nächsten Schritt die verschiedenen Formen Organisier-
ter Kriminalität zu differenzieren. Mafiakriminalität fällt unter den Ober
begriff Organisierte Kriminalität und ist doch eine sehr spezielle OK-Ausprä-
gung. Inkorrekt wäre jedenfalls die begriffliche Gleichsetzung von Organi-
sierter Kriminalität mit Mafia.6 Obwohl Kriminalitätsstatistiken die Existenz 
letzterer seit langem belegen, finden Anti-Mafia-Bewegungen erst allmählich 
öffentliches Gehör. 

Die Globalisierung sorgt einerseits dafür, dass Kriminalität zunehmend 
grenzüberschreitend auftritt und eine Verfolgung dadurch erschwert wird. 
Andererseits ermöglicht sie auch einen unkomplizierteren Dialog der Ermitt-
lungsbehörden verschiedener Länder untereinander. Durch regelmäßigen In-
formationsaustausch kann Deutschland vom Erfahrungsschatz anderer Länder 
im OK-Bereich profitieren. Es liegt nahe, Italien mit seiner jahrzehntelangen 
Mafia-Historie als Beispiel für eine erfolgversprechende Anti-OK-Gesetzge-
bung heranzuziehen. Unabdingbare Voraussetzung ist aber, das „System Ma-
fia“ zunächst zu verstehen. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, Mafia-Orga-
nisationen im OK-Gesamtgefüge einzuordnen und das von ihnen ausgehende 
Sicherheitsrisiko in Deutschland und weltweit realistisch einzuschätzen. Im 
Zentrum stehen die Fragen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche OK-Verfolgung allgemein zu schaffen sind und wie Italien mit 
seiner Anti-Mafia-Gesetzgebung Deutschland als Vorbild dienen kann. 

Ausgangspunkt der Arbeit ist der Versuch, Organisierte Kriminalität begriff-
lich einzugrenzen, S. 16 ff. Definitionsansätze werden sowohl im nationalen 
(S. 19 ff.) als auch im internationalen (S. 23 f.) Kontext dargestellt, bevor un-
tersucht wird, inwieweit empirische Forschungen zur Etablierung eines Be-
griffsverständnisses beitragen können (S. 24 ff.) und wo die „typischen“ OK-
Betätigungsfelder liegen (S. 27 f.). In einem zweiten Schritt wird das Phäno-
men Mafia zunächst anhand seiner historischen Entwicklung beleuchtet, 
S. 30 ff. Vorgestellt wird die in Art. 416-bis Abs. 3 des italienischen Straf
gesetzbuches (Codice Penale, c. p.) festgelegte „Mafia-Methode“ (S. 34 ff.), 
welche unabdingbare Voraussetzungen für die Definition und das Verständnis 
mafiöser Vereinigungen schafft. Es folgt eine Abgrenzung Organisierter Kri-
minalität zum Terrorismus-Begriff (S. 38 ff.). Anschließend werden Schwierig-
keiten und Herausforderungen bei der Erfassung Organisierter Kriminalität in 
der Praxis erläutert (S. 42 ff.). 

Ein Hauptteil der Arbeit dreht sich um den seit 2017 in seiner aktuellen 
Form bestehenden § 129 StGB. Er ist die zentrale Anti-OK-Vorschrift des 
deutschen Rechts und wichtigster Ansatzpunkt für eine Strafbarkeit mafiöser 

6  Sinn, OK? Frag doch einfach!, S. 48.
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Vereinigungen. Dargelegt wird die geschichtliche Entwicklung der Norm 
(S. 45 ff.), bevor auf die Charakteristiken ihrer Ausgestaltung eingegangen 
wird (S. 49 ff.). Behandelt werden die grundsätzliche Frage verfassungsrecht-
licher Legitimation von Vorfeldstrafbarkeit (S. 49 ff.) sowie Versuche, diese 
im Rahmen des § 129 StGB an verschiedenen Stellen einzugrenzen (S. 52 ff.). 
Von erheblicher Bedeutung ist auch der Schutzzweck der Norm, welcher zu-
gleich eine Erörterung der geschützten Rechtsgüter notwendig macht 
(S. 55 ff.). Im Mittelpunkt des § 129 StGB steht der Vereinigungsbegriff, 
S. 61 ff. Auf eine Darstellung der Legaldefinition (S. 61 ff.) folgt die Themati-
sierung einer notwendigen Abgrenzung zum Bandenbegriff (S. 64 ff.). Aufge-
zeigt wird auch, in welchen praktischen Fällen die Anforderungen an den 
Vereinigungsbegriff erfüllt sind (S. 68 ff.) und warum die Novellierung des 
Straftatbestandes im Hinblick darauf nicht als Paradigmenwechsel bezeichnet 
werden kann (S. 71 ff.). Es folgen Ausführungen zu den verschiedenen Tat-
handlungen des § 129 StGB (S. 73 ff.) und zu seiner Einordnung als Katalog-
tat (S. 78 f.) sowie eine kurze Abhandlung konkurrenzrechtlicher Fragen 
(S. 79 ff.), um die Relevanz der Vorschrift im strafrechtlichen Gesamtgefüge 
realistisch einschätzen zu können.

Ein erneuter Blick über die Staatsgrenzen findet im Anschluss statt. Es wird 
aufgezeigt, in welcher Form kriminelle Vereinigungen im italienischen Codice 
Penale Erwähnung finden, S. 82 ff. Die beiden wichtigsten Vorschriften, die 
Norm für kriminelle Vereinigungen (S. 83 f.) einerseits und jene für mafiaar-
tige Vereinigungen (S. 84 ff.) andererseits, werden vorgestellt. An verschiede-
nen Stellen werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur deutschen Rege-
lung ausgemacht und beschrieben, welche Auswirkungen diese auf die straf-
rechtliche Praxis nach sich ziehen (S. 88 ff.). Sodann folgt ein Überblick über 
die Stärken und Schwächen des § 129 StGB in seiner derzeitigen Fassung, 
S. 90 ff. Rekapituliert wird, worin die Hauptanwendungsfelder der Norm lie-
gen (S. 90 f.), an welchen Stellen die Abgrenzung zu anderen Rechtsinstituten 
besondere Herausforderungen bereithält (S. 91 f.) und inwiefern sich der Orga-
nisationsgrad als Abgrenzungskriterium eignet (S. 92 f.). Anschließend wird 
erläutert, warum die umstrittene Vorverlagerung der Strafbarkeit ein notwendi-
ges Instrument für die OK-Bekämpfung darstellt (S. 93 f.) und wie sich die in 
§ 129 StGB vorgesehene Strafandrohung auf das Ziel erfolgreicher OK-Be-
kämpfung auswirkt (S. 94 f.). In diesem Zuge werden bereits erste Ideen für 
eine verbesserte Rechtsgestaltung in Deutschland gesammelt. 

Das zweite Kernstück der vorliegenden Arbeit behandelt Möglichkeiten ef-
fektiverer OK-Bekämpfung unter Berücksichtigung des italienischen Systems, 
S. 96 ff. Dabei wird zunächst die Frage beantwortet, weshalb gerade Italien 
das notwendige Potenzial aufweist, als Vorbild in der OK-Bekämpfung zu 
dienen. In einem nächsten Schritt wird auf prozessuale und materiell-recht
liche Grundlagen der italienischen Rechtsordnung eingegangen, S. 99 ff. Ein 




